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G U T A C  H T E N 
zur Ermittlung des Verkehrswertes zum Stichtag 19. Februar 202 6 

 

A-1160  Wien, Arnethgasse 59 / Redtenbachergasse 6  
118/1703 WE -Anteile 

 

    
 
 

Erstellt im Auftrag von: 
 

RA Dr. Ulla Reisch  
als Masseverwalterin der 

PFMC Projektmanagement & Beteiligungs GmbH  
 
 
Wien, am 1. April 202 6 
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EXECUTIVE SUMMARY  
 
 

Auftraggeber: 
 

RA Dr. Ulla Reisch  
als Masseverwalterin der 

PFMC Projektmanagement & Beteiligungs GmbH  
 

A-1030 Wien, 
Landstraßer Hauptstraße 1a/ Ebene 05  

 

Bewertungsgegenstand: 
 

118/1703 WE -Anteile an der Liegenschaft  
A-1160 Wien, 

Arnethgasse 59 / Redtenbachergasse 6  
 

untrennbar verbunden mit 
Magazin I, Magazin II, Magazin III, Arbeitsraum 

 
inneliegend in EZ 1217 , 

Katastralgemeinde 01405  Ottakring, 
Bezirksgericht  Hernals 

 

 
Zweck der Wertermittlung: 
 

Verkehrswertermittlung (Marktwert) 
für beabsichtigte Verwertung im Konkurs 

 
 

Stichtag:  
 
 
 
Befundaufnahme: 
 
 

19. Februar 2026  
(=Datum der Beauftragung) 

 
 

27. Februar 202 6 
 

die Befundaufnahme erfolgte durch: 
SV Mag. (FH) Cornelia Auer, MRICS  (EHL)  

  

 
Bewertungsmethodik: 
 
 
 
Nutzfläche lt. NW-GUA rund: 
 
 
lastenfreier Verkehrswert zum Stichtag:  
 
 

 
Ertragswertverfahren 

 
 
 

167  m² 
 
 

€ 300 .00 0 
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B E F U N D  
 

STANDORT  
 

LAGEPLAN  

 

  
 

 
Quelle: http://maps.google.at, Bearbeitung: EHL  
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MAKROSTANDORT  

 

Die gegenständliche Liegenschaft befindet sich im 
16. Wiener Gemeindebezirk Ottakring. Im Norden 
grenzt Ottakring an Hernals, im Osten an die 
Josefstadt und Neubau und im Süden an 
Rudolfsheim-Fünfhaus und Penzing. 
 
Ottakring weist mit Stand 1. Jänner 202 6 eine 
vorläufige Bevölkerungszahl von 101 .608  
Einwohnern auf und besteht aus den zwei 
Bezirksteilen Ottakring und Neulerchenfeld. Der 
Bezirk besteht größtenteils aus rasterförmig 
angelegten, dicht bebauten Gründerzeitvierteln. In 
Richtung Westen, an den Ausläufern des 
Wilhelminenbergs, nimmt der Grün charakter 
immer mehr zu. Dort befindet sich auch eine sehr 
begehrte Wohnlage Wiens. 
 
Der Bahnhof Wien Ottakring ist der Endpunkt der 
U-Bahnlinie U3. Hier hält auch die S -Bahn, die den 
Gemeindebezirk auf der Strecke der Vorortelinie 
durchquert. An der Grenze zum 7. Gemeindebezirk 
befinden sich die U -Bahn-Stationen „Burggasse/  
Stadthalle“ und „Thaliastraße“ sowie an der Grenze 
zum 8. Gemeindebezirk die U -Bahn-Station 
„Josefstädter Straße“ der Linie U6. Darüber hinaus ist der 16. Wiener Gemeindebezirk auch durch 
Straßenbahnen und Autobusse an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen.  
 
Der in Ottakring gelegene Straßenabschnitt des Wiener Gürtels heißt Lerchenfelder Gürtel. Eine 
weitere stark frequentierte Straße im Gemeindebezirk ist die von Penzing kommende B223 
(Flötzersteig). 
 
.   

         Quelle: www.wikipedia.org; Bearbeitung: EHL 

http://de.wikipedia.org/wiki/Penzing_(Wien)
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MIKROSTANDORT  

 

Die gegenständliche Liegenschaft ist in zentraler Bezirkslage  des 16. Wiener Gemeindebezirks 
situiert. Der Baublock, in dem sich die Liegenschaft befindet, wird von den Straßenzügen der 
Arnethgasse im Norden, der Speckbachergasse im Osten, der Ottakringer Straße im Süden und der 
Redtenbachergasse im Westen umschlossen. Der unmittelbare Standort ist überwiegend durch 
mehrgeschoßige Wohngebäude der Gründerzeit geprägt. 
 
Einkaufsmöglichkeiten für Besorgungen des täglichen Bedarfs und darüber hinaus sind im Bereich 
der Ottakringer Straße bzw. der Wilhelminenstraße in fußläufiger Entfernung erreichbar. Die Höhere 
Technische Bundeslehranstalt Wien West ist in unmittelbarem Nahbereich situiert, weitere Schulen - 
und auch Kinderbetreuungseinrichtungen sind fußläufig erreichbar.  
 
Die Klinik Ottakring ist rund 1.000 m westlich gelegen. Für Freizeit - und Naherholungsaktivitäten 
liegen Sportanlagen ( Trainingszentrum Wiener Sportklub, Sportplatz Helfort, Postsportzentrum, etc.) 
sowie Parkanlagen (Rohrauerpark, Kongreßpark, etc.) im Umfeld der Liegenschaft.  
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Infrastruktur in der Umgebung der gegenständlichen 
Liegenschaft : 
 

 
Quelle: www.immounited.com; Bearbeitung: EHL  
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ERREICHBARKEIT INDIVIDUALVERKEHR  

 
Die Eck -Liegenschaft ist über die Arnethhgasse und Redtenbachergasse  (öffentliches Gut) 
erschlossen.  Die Redtenbachergasse verbindet als Einbahnstraße die Ottarkinger Straße im Süden 
mit der Hernalser Hauptstraße im Norden.  
 
Die Ottakringer Straße erschließt den Wiener Gürtel, eine der wichtigsten Hauptverkehrsstraßen der 
Stadt.  
 
Das Stadtzentrum (Rathaus) ist in rund 15 Fahrminuten zu erreichen. Die Anbindung an den 
Hauptbahnhof Wien erfolgt innerhalb von ca. 20 Fahrminuten. Der Flughafen Wien -Schwechat ist 
über die Ostautobahn A4 in etwa 40 Fahrminuten erreichbar.  
 
Für den ruhenden Verkehr sind Parkmöglichkeiten im öffentlichen Raum in eingeschränktem Ausmaß 
vorhanden. Auf der Liegenschaft sind keine Stellplätze vorhanden.  
 
In allen Bezirken Wiens sind flächendeckende Kurzparkzonen eingerichtet. In diesen Zonen ist das 
Parken zu festgesetzten Zeiten kostenpflichtig. Der Preis und die Parkdauer wurden für alle Bezirke 
vereinheitlicht (9 bis 22 Uhr, Parkdauer maximal 2 Stunden). Die jeweiligen Bezirks-Bewohner können 
ein Parkpickerl erwerben und in ihrem Bezirk in der flächendeckenden Kurzparkzone unbegrenzt par-
ken (Ausnahmeregelungen in einigen wenig besiedelten Gebieten am Stadtrand).  
 

 
Quelle: https://www.wien.gv.at/verkehr/parken/kurzparkzonen/index.html; Bearbeitung: EHL  
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ERREICHBARKEIT ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR  

 
Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist durch  die Station „Redtenbachergasse “ der 
Straßenbahn-Linie 44 gegeben. Weiters ist die Station „Römergasse“ der Straßenbahn -Linie 2 in 
wenigen Gehminuten erreichbar.  
 
Der Verkehrsknotenpunkt „Ottakring“ mit Anbindung an die U-Bahn-Linie U3, S -Bahn-Linie S45, Bus -
Linien 45A, 46A, 46B sowie die Straßenbahn -Linien 44 und 46 ist rund 500 m entfernt.  
 
Die Innenstadt ( Volkstheater) ist in rund 15 Fahrminuten erreichbar, der Hauptbahnhof  und der 
Flughafen Wien-Schwechat  sind jeweils rund45 Fahrminuten entfernt. 
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt die öffentliche Verkehrsanbindung der gegenständlichen 
Liegenschaft:  
 

 
Quelle: www.wien.gv.at/stadtplan; Bearbeitung: EHL  
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LUFTBILD ER 

 

 
 

 
Quelle: Google Earth; Bearbeitung: EHL  
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GRUNDBUCH  
 
 

Die gegenständliche WE -Anteile der Liegenschaft ist im Gru ndbuch der Katastralgemeinde 01405  
Ottakring des Bezirksgerichtes Hernals eingetragen und besteht grundbücherlich aus der Einlagezah l 
1217  mit dem Grundstück Nr. 890/4 , welches laut Grundbuch eine Gesamtfläche von 644  m² 
aufweist. Das  Grundstück ist nicht im Grenzkataster verzeichnet. Die Grundstücks grenzen sind daher 
nicht als rechtsverbindlich anzusehen.   
 
Die gegenständlichen 118/1703 WE -Anteile stehen laut B-Blatt im Eigentum der  PFMC 
Projektmanagement & Beteiligungs GmbH (FN 505927k) .  
 
Im A2-Blatt sind keine Eintragungen vorhanden. 
 
Im C -Blatt sind Pfandrechte für die Raiffeisenbank Gramastetten eGen sowie die Einleitung des 
Versteigerungsverfahren eingetragen.  
 
Hinweise für bzw. Informationen über außerbücherliche Rechte oder Verpflichtungen liegen nicht vor 
bzw. wurden uns nicht bekannt gegeben. Die Bewertung erfolgt unter der Annahme der (Geld -) 
Lastenfreiheit.  
 
Nachfolgend ist dem Gutachten der vollständige Grundbuchauszug vom 19. Februar 202 6 
angeschlossen:  
 

 
KATASTRALGEMEINDE 01405 Ottakring                             EINLAGEZAHL  1217 

BEZIRKSGERICHT Hernals 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 724/2026 

WOHNUNGSEIGENTUM 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 

   890/4     GST-Fläche               644 

             Bauf.(10)                530 

             Bauf.(20)                114  Arnethgasse 59 

                                           Redtenbachergasse 6 

Legende: 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Bauf.(20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen) 

************************************* A2 ************************************** 

   5  a gelöscht 
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************************************* B *************************************** 

   8 ANTEIL: 61/1703 

     Ulrike Mitter 

     GEB: 1944-08-10 ADR: Marktplatz, Oberneukirchen   4181 

      l 5729/1997 Wohnungseigentum an W 13-14 

      p 1262/1999 IM RANG 6043/1998 Kaufvertrag 1998-10-14 Eigentumsrecht 

      r 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

  11 ANTEIL: 24/1703 

     Brigitte Kautschitsch 

     GEB: 1957-02-22 ADR: Mitterdorf im Mürztal 15   8662 

      i 4891/1995 IM RANG 3899/1995 Kaufvertrag 1995-09-07 Eigentumsrecht 

      j 5729/1997 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      k 5729/1997 Wohnungseigentum an W 21 

      m 4414/1998 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      o 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

  13 ANTEIL: 75/1703 

     Dr. Alfred Pabisch 

     GEB: 1953-04-28 ADR: Neulingg. 28   1030 

      h 4597/1994 Zusage der Einräumung des Wohnungseigentumsrechtes gemäß 

          § 24a WEG an W 10 für Dr. Alfred Pabisch - Handelsgesellschaft m.b.H. 

      o 5729/1997 IM RANG 4597/1994 Wohnungseigentum an W 10-11 

      r 7347/1998 Kaufvertrag 1998-08-19, Urkunde 1998-12-17 Eigentumsrecht 

      t 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

  17 ANTEIL: 35/1703 

     Wolfgang Helm 

     GEB: 1960-03-18 ADR: Jochbergeng. 17, Wien   1210 

      n 5729/1997 Wohnungseigentum an W 9 

      p 4414/1998 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      q 2886/2009 gerichtl Vergleich 2007-03-12 Eigentumsrecht 

      s 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

  22 ANTEIL: 22/1703 

     Guirguis Younan 

     GEB: 1964-02-27 ADR: Seitenbergg. 27   1160 

      a 1492/1994 IM RANG 3771/1993 Kaufvertrag 1993-11-12 Eigentumsrecht 

      b 5729/1997 Teilung des Anteils 

      c 5729/1997 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      d 5729/1997 Wohnungseigentum an W 25 

      f 4414/1998 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      h 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

  23 ANTEIL: 22/1703 

     Guirguis Younan 

     GEB: 1964-02-27 ADR: Seitenbergg. 27   1160 

      a 1492/1994 IM RANG 3771/1993 Kaufvertrag 1993-11-12 Eigentumsrecht 

      b 5729/1997 Teilung des Anteils 

      c 5729/1997 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      d 5729/1997 Wohnungseigentum an W 26 

      f 4414/1998 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      h 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

  27 ANTEIL: 75/1703 

     Ardihan Vinca 

     GEB: 1974-03-10 ADR: Spargelfeldg. 189/6   1220 

      f 5729/1997 Wohnungseigentum an Werkstätte 

      m 3589/2011 Schenkungsvertrag 2011-02-21, Urkunde 2011-06-30 

          Eigentumsrecht 

      p 4720/2025 Rangordnung für die Veräußerung bis 30.09.2026 für Treuhänder 

          Mag. Julian Tempfer geb 23.09.1971 

  29 ANTEIL: 37/1703 

     Ardihan Vinca 

     GEB: 1974-03-10 ADR: Spargelfeldg. 189/6   1220 

      f 5729/1997 2409/2006 Wohnungseigentum an Lager (Souterrain) 
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      o 3589/2011 Schenkungsvertrag 2011-02-21, Urkunde 2011-06-30 

          Eigentumsrecht 

      r 4720/2025 Rangordnung für die Veräußerung bis 30.09.2026 für Treuhänder 

          Mag. Julian Tempfer geb 23.09.1971 

  31 ANTEIL: 63/1703 

     Parveen Dutt 

     GEB: 1971-04-13 ADR: Liebhartsgasse 42/13, Wien   1160 

      e 5729/1997 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      f 5729/1997 Wohnungseigentum an W 7-8 

      h 4414/1998 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      k 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      m 2934/2013 IM RANG 2575/2013 Kaufvertrag 2013-05-24 Eigentumsrecht 

  39 ANTEIL: 35/1703 

     IMMOWERT Immobilieninvest Gesellschaft m.b.H., FN 75073b 

     ADR: Währinger Str. 47   1090 

      a 2895/1993 Kaufvertrag 1992-03-02 Eigentumsrecht 

      b 4659/1996 Teilung des Anteiles 

      d 5729/1997 Teilung des Anteils 

      e 5729/1997 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      f 5729/1997 Wohnungseigentum an W 27 

      h 4414/1998 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      i 2887/2009 Firmenwortlautänderung 

      k 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

  49 ANTEIL: 68/1703 

     Alois Pretzner GmbH, FN 157864d 

     ADR: Bruck Hainburger-Straße/Zigeunerstraße 2, Schwechat   2320 

      a 206/2000 Kaufvertrag 1999-12-15 Eigentumsrecht 

      c 1698/2010 Urkunde 2009-10-30, Urkunde 2010-03-29 Eigentumsrecht 

      d 1698/2010 Wohnungseigentum an W DG 28 

  51 ANTEIL: 48/1703 

     Alois Pretzner GmbH, FN 157864d 

     ADR: Bruck Hainburger-Straße/Zigeunerstraße 2, Schwechat   2320 

      a 206/2000 Kaufvertrag 1999-12-15 Eigentumsrecht 

      c 1698/2010 Urkunde 2009-10-30, Urkunde 2010-03-29 Eigentumsrecht 

      d 1698/2010 Wohnungseigentum an W DG 30 

  53 ANTEIL: 83/3406 

     Clement Pucher 

     GEB: 1970-04-08 ADR: Redtenbacherg. 6/29, Wien   1160 

      a 1698/2010 Wohnungseigentum an W DG 29 

      b 3042/2010 IM RANG 4867/2009 Kaufvertrag 2009-12-23 Eigentumsrecht 

      c 3042/2010 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 

  54 ANTEIL: 83/3406 

     Angelika Hohoff 

     GEB: 1967-04-29 ADR: Redtenbacherg. 6/29, Wien   1160 

      a 1698/2010 Wohnungseigentum an W DG 29 

      b 3042/2010 IM RANG 4867/2009 Kaufvertrag 2009-12-23 Eigentumsrecht 

      c 3042/2010 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 

  60 ANTEIL: 123/1703 

     Mile Jerkovic 

     GEB: 1988-07-30 ADR: Reithofferplatz 5/13, Wien   1150 

      a 5729/1997 4414/1998 Wohnungseigentum an W 6 

      b 4414/1998 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      c 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      d 2750/2017 Kaufvertrag 2017-06-07 Eigentumsrecht 

  61 ANTEIL: 143/1703 

     Mag. Anna Langheiter 

     GEB: 1967-05-01 ADR: Redtenbachergasse 6 Wohngebäude 6A, Wien   1160 

      a 5729/1997 4414/1998 Wohnungseigentum an W 6a 

      b 2535/2001 Kaufvertrag 2001-03-16 Eigentumsrecht 

      c 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 
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      d 269/2018 Vergleich 2017-07-25 Eigentumsrecht 

      e 269/2018 Zusammenziehung der Anteile 

      f gelöscht 

  62 ANTEIL: 15/1703 

     Anton Berisha 

     GEB: 1991-03-25 ADR: Redtenbachergasse 6/2/16, Wien   1160 

      a 5729/1997 Wohnungseigentum an W 15a 

      b 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      c 2264/2018 Schenkungsvertrag 2018-04-18 Eigentumsrecht 

  63 ANTEIL: 54/1703 

     Anton Berisha 

     GEB: 1991-03-25 ADR: Redtenbachergasse 6/2/16, Wien   1160 

      a 5729/1997 Wohnungseigentum an W 16-17 

      b 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      c 2264/2018 Schenkungsvertrag 2018-04-18 Eigentumsrecht 

  64 ANTEIL: 51/1703 

     Üryan Müldür 

     GEB: 1972-08-25 ADR: Altmannsdorfer Straße 24, Wien   1120 

      a 5729/1997 Wohnungseigentum an W 15 

      b 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      c 3044/2018 Kaufvertrag 2018-01-17 Eigentumsrecht 

  65 ANTEIL: 29/1703 

     Matthias Andreas Hermann 

     GEB: 1967-05-14 ADR: Siedlung 9, Mörbisch am See   7072 

      a 5729/1997 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      b 5729/1997 Wohnungseigentum an W 24 

      c 4414/1998 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      d 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      e 4100/2018 IM RANG 3747/2018 Kaufvertrag 2018-07-25 Eigentumsrecht 

  68 ANTEIL: 67/1703 

     Anton Berisha 

     GEB: 1991-03-25 ADR: Redtenbachergasse 6/16, Wien   1160 

      a 5729/1997 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      b 5729/1997 Wohnungseigentum an W 18 

      c 4414/1998 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      d 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      e 4906/2018 IM RANG 4681/2018 Kaufvertrag 2018-09-11 Eigentumsrecht 

  69 ANTEIL: 35/1703 

     Kurt Schulhof 

     GEB: 1962-06-05 ADR: Gatterholzgasse 25/17, Wien   1120 

      a 5729/1997 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      b 5729/1997 Wohnungseigentum an W 12 

      c 4414/1998 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      d 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      e 5213/2018 Schenkungsvertrag 2018-07-04 Eigentumsrecht 

  70 ANTEIL: 1/1703 

     Mag. Nina Kaulich-Stöckelle 

     GEB: 1972-12-29 ADR: Heinrich-Collin-Straße 58, Wien   1140 

      a 5729/1997 Wohnungseigentum an Magazin 

      b 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      c 3908/2019 IM RANG 3102/2019 Kaufvertrag 2019-06-13 Eigentumsrecht 

      d 3908/2019 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 

  71 ANTEIL: 1/1703 

     Dr. Axel Kaulich 

     GEB: 1975-11-20 ADR: Scherfweg 3, Wien   1140 

      a 5729/1997 Wohnungseigentum an Magazin 

      b 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      c 3908/2019 IM RANG 3102/2019 Kaufvertrag 2019-06-13 Eigentumsrecht 

      d 3908/2019 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
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  72 ANTEIL: 185/3406 

     Mag. Nina Kaulich-Stöckelle 

     GEB: 1972-12-29 ADR: Heinrich-Collin-Straße 58, Wien   1140 

      a 5729/1997 2409/2006 Wohnungseigentum an Geschäft 1 (Erdgeschoß) 

      b 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      c 3908/2019 IM RANG 3102/2019 Kaufvertrag 2019-06-13 Eigentumsrecht 

      d 3908/2019 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 

  73 ANTEIL: 185/3406 

     Dr. Axel Kaulich 

     GEB: 1975-11-20 ADR: Scherfweg 3, Wien   1140 

      a 5729/1997 2409/2006 Wohnungseigentum an Geschäft 1 (Erdgeschoß) 

      b 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      c 3908/2019 IM RANG 3102/2019 Kaufvertrag 2019-06-13 Eigentumsrecht 

      d 3908/2019 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 

  74 ANTEIL: 101/3406 

     Dr. Yasad Michael Rabady 

     GEB: 1989-08-11 ADR: Redtenbachergasse 6/DG/Top 31, Wien   1160 

      a 1698/2010 Wohnungseigentum an W DG 31 

      b 6440/2019 IM RANG 5707/2019 Kaufvertrag 2019-10-04 Eigentumsrecht 

      c 6440/2019 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 

  75 ANTEIL: 101/3406 

     Dr. Maria Anna Schrenk 

     GEB: 1991-01-15 ADR: Redtenbachergasse 6/DG/Top 31, Wien   1160 

      a 1698/2010 Wohnungseigentum an W DG 31 

      b 6440/2019 IM RANG 5707/2019 Kaufvertrag 2019-10-04 Eigentumsrecht 

      c 6440/2019 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 

  76 ANTEIL: 15/1703 

     Lesia Kovalenko MBA 

     GEB: 1980-09-26 ADR: Rembrandtstraße 19/5, Wien   1020 

      a 5729/1997 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      b 5729/1997 Wohnungseigentum an W 23a 

      c 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      d 265/2017 IM RANG 6945/2016 Kaufvertrag 2016-12-23 Eigentumsrecht 

      e 4868/2020 Schenkungsvertrag 2020-08-31 Eigentumsrecht 

      f 4868/2020 Zusammenziehung der Anteile 

  77 ANTEIL: 31/1703 

     Nikolaos Afentulidis 

     GEB: 1970-01-01 ADR: Römergasse 55/2/8, Wien   1160 

      a 5729/1997 Wohnungseigentum an W 22 

      b 4414/1998 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      c 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      d 6060/2021 Kaufvertrag 2021-10-18 Eigentumsrecht 

  78 ANTEIL: 25/1703 

     PFMC Projektmanagement & Beteiligungs GmbH (FN 505927k) 

     ADR: Seilerstätte 5, Wien   1010 

      a 5729/1997 Wohnungseigentum an Magazin I 

      b 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      d 288/2022 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      e 724/2026 Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 2026-02-12 

          (3 S 20/26z - HG Wien) 

  79 ANTEIL: 16/1703 

     PFMC Projektmanagement & Beteiligungs GmbH (FN 505927k) 

     ADR: Seilerstätte 5, Wien   1010 

      a 5729/1997 Wohnungseigentum an Magazin II 

      b 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      d 288/2022 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      e 724/2026 Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 2026-02-12 

          (3 S 20/26z - HG Wien) 
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  80 ANTEIL: 37/1703 

     PFMC Projektmanagement & Beteiligungs GmbH (FN 505927k) 

     ADR: Seilerstätte 5, Wien   1010 

      a 5729/1997 Wohnungseigentum an Magazin III 

      b 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      d 288/2022 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      e 724/2026 Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 2026-02-12 

          (3 S 20/26z - HG Wien) 

  81 ANTEIL: 40/1703 

     PFMC Projektmanagement & Beteiligungs GmbH (FN 505927k) 

     ADR: Seilerstätte 5, Wien   1010 

      a 5729/1997 Wohnungseigentum an Arbeitsraum 

      b 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      d 288/2022 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      e 724/2026 Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 2026-02-12 

          (3 S 20/26z - HG Wien) 

  82 ANTEIL: 35/1703 

     Bianka Vigi 

     GEB: 1980-02-22 ADR: Krottenbachstraße 3/2/5, Wien   1190 

      a 5729/1997 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      b 5729/1997 Wohnungseigentum an W 20 

      c 4414/1998 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      d 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      e 3745/2024 Kaufvertrag 2024-08-08 Eigentumsrecht 

  83 ANTEIL: 51/1703 

     Finn Riemer 

     GEB: 2006-05-31 ADR: Redtenbachergasse 6/23, Wien   1160 

      a 5729/1997 Wohnungseigentum an W 23 

      b 4414/1998 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      c 1698/2010 Berichtigung des Eigentumsrechtes 

      d 4714/2025 Einantwortungsbeschluss (gesonderte Ausfertigung) 2025-06-02, 

          Kaufvertrag 2025-09-18 Eigentumsrecht 

      e 4714/2025 Belastungs- und Veräußerungsverbot 

************************************* C *************************************** 

  34    auf Anteil B-LNR 22 23 

      a 917/2008 Pfandurkunde 2008-02-07 

          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 66.000,-- 

          für BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und 

          Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft 

  41    auf Anteil B-LNR 31 

      b 4062/2013 IM RANG 3270/2013 Pfandbestellungsurkunde 

          2013-07-08 

          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 90.000,-- 

          für BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und 

          Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft 

          (FN 205340x) 

      c gelöscht 

  51    auf Anteil B-LNR 22 23 

      a 2640/2016 Pfandurkunde 2016-05-02 

          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 25.000,-- 

          für Raiffeisenkasse Orth a.d. Donau eGen (FN 95604w) 

      b gelöscht 

  53    auf Anteil B-LNR 78 bis 81 

      a 3896/2016 Pfandurkunde 2016-06-08 

          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 370.000,-- 

          für Raiffeisenbank Gramastetten- Herzogsdorf eGen 

          (FN 75958d) 
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  55    auf Anteil B-LNR 76 

      a 265/2017 Pfandbestellungsurkunde 2017-01-16 

          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 48.000,-- 

          für easybank AG (FN 150466z) 

      b gelöscht 

  58    auf Anteil B-LNR 60 

      a 2750/2017 Pfandurkunde 2017-05-30 

          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 160.000,-- 

          für RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG 

          (FN 203160s) 

      b gelöscht 

  60    auf Anteil B-LNR 62 63 

      a 2264/2018 

          WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHT gem Punkt IV 

          Schenkungsvertrag 2018-04-18 für 

          Marije Berisha geb 1946-07-01 und 

          Marjan Berisha geb 1939-09-08 

  61    auf Anteil B-LNR 64 

      a 3044/2018 Pfandbestellungsurkunde 2018-01-22 

          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 96.000,-- 

          für BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und 

          Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft 

          (FN 205340x) 

      b gelöscht 

  64    auf Anteil B-LNR 74 75 

      a 6440/2019 Pfandurkunde 2019-10-23 

          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 145.000,-- 

          für Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 

          (FN 286283f) 

      b gelöscht 

  65    auf Anteil B-LNR 77 

      a 6060/2021 Schuld- und Pfandbestellungsurkunde 2021-10-21 

          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 129.000,-- 

          für start:bausparkasse AG (FN 441019h) 

      b gelöscht 

  66    auf Anteil B-LNR 78 bis 81 

      b 1647/2022 (Entscheidendes Gericht BG Favoriten - 1495/2022) 

          IM RANG 769/2022 Pfandurkunde 2021-07-30, Firmenbuchauszug 

          2022-03-30, 2. Nachtrag zur Pfandurkunde 2022-03-30 

          PFANDRECHT                              Höchstbetrag EUR 2.400.000,-- 

          für Raiffeisenbank Gramastetten eGen (FN 75958d) 

      d 1647/2022 (Entscheidendes Gericht BG Favoriten - 1495/2022) 

          Simultan haftende Liegenschaften 

          EZ 608 KG 01101 Favoriten C-LNR 29 

          EZ 1217 KG 01405 Ottakring C-LNR 66 

      e 484/2026 Siehe Einleitung Versteigerungsverfahren C-LNR 71 

  67    auf Anteil B-LNR 8 

      a 6650/2022 Pfandbestellungsurkunde 2022-12-12 

          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 100.000,-- 

          für Oberbank AG (FN 79063w) 

  70    auf Anteil B-LNR 83 

      a 4714/2025 

          BELASTUNGS- UND VERÄUSSERUNGSVERBOT bis 31.05.2032 

          für 

          Mag. Janina Obermüller-Riemer geb 1965-01-27 

          Ing. Andreas Riemer geb 1960-03-30 
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  71    auf Anteil B-LNR 78 bis 81 

      a 484/2026 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr. EUR 500.000,-- samt Zinsen und 

          Kosten gem. Beschluss 2026-01-30, Antragskosten EUR 

          1.555,-- für Raiffeisenbank Gramastetten Rodltal eGen 

          (FN 75958d) (13 E 331/26h) 

      b 484/2026 siehe Pfandrecht C-LNR 66 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

Grundbuch 19.02.2026 07:34:26 
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DIGITALE K ATASTERMAPPE  
 
 

 
 Quelle: BEV; Bearbeitung: EHL 

 
EZ 1217 , KG 01405 Ottakring  
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FLÄCHENWIDMUNG  | BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN  
 
 

Aufgrund der Online -Erhebung im Flächenwidmungs - und Bebauungsplan   der Stadt Wien , unter 
www.wien.gv.at, weist die gegenständliche Liegenschaft folgende Flächenwidmungs - und 
Bebauungsbestimmungen auf: 
 
Straßentrakt 

W Bauland-Wohngebiet 
III Bauklasse I II (mind. 9 m bis max. 16 m) 
g  geschlossene Bauweise  
12.00  Trakttiefe 12 m 

 
Hoftrakt 

W Bauland-Wohngebiet 
I  Bauklasse I (mind. 2,5 m bis max. 9 m)  
5m max. Gebäudehöhe 5 m 
g  geschlossene Bauweise  
BB Besondere Bestimmungen 1  
Auf den mit BB1 bezeichneten und als Bauland/ Wohn- oder gemischtes  

Baugebiet, zum Teil Geschäftsviertel gewidmeten Grundflächen darf  

das Ausmaß der bebauten Fläche maximal 40 v. H. des jeweiligen  

Teiles des Bauplatzes betragen. 

 
 

BAUWEISEN  
 
Die Bauweisen regeln in Zusammenhang mit den 
Fluchtlinien, wie die Gebäude auf den Grundstücken 
angeordnet werden müssen. Im Bebauungsplan können 
u.a. folgende Bauweisen festgesetzt werden:  
 
 

BAUKLASSEN  
 

 
 

Die Bauklassen geben den Rahmen vor, in dem sich die 
zulässige Gebäudehöhe im Wohngebiet und im 
gemischten Baugebiet bewegen darf. Die 
Gebäudehöhe wird zwischen der Schnittlinie der 
Außenwand mit der Dachoberfläche und dem 
angrenzenden Gelände gemessen.  
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Nachfolgend ist dem Gutachten ein Ausschnitt des Flächenwidmungs - und Bebauungsplanes mit dem 
gegenständlichen Liegenschaftsbereich angeschlossen.  
 

 
Quelle: https://www.wien.gv.at; Bearbeitung: EHL  

 
 
In der Bewertung wird davon ausgegangen, dass das Gebäude, baubehördlich genehmigt wurde, 
rechtmäßig genutzt werden kann und im Einklang mit den gültigen Flächenwidmungs - und 
Bebauungsbestimmungen hergestellt wurde. Es wird empfohlen, im Zuge von baulichen Änderungen 
in den letztgültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Einsicht zu nehmen.  
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ALTLASTEN UND BODENKONTAMINATION  
 
 

Gemäß § 18 Abs. 1 Altlastensanierungsgesetz (ALSAG) hat das zuständige Bundesministerium eine 
Datenbank über Altablagerungen, Altstandorte und Altlasten zu führen. Gemäß § 18 Abs. 4 ALSAG 
sind auf der Webseite www.altlasten.gv.at Altlasten sowie jene Altab lagerungen und Altstandorte zu 
veröffentlichen, bei denen nach einer Erstabschätzung gemäß § 14 Abs. 1 ALSAG eine erhebliche 
Kontamination oder ein erhebliches Risiko zu erwarten ist sowie die einer Beurteilung gemäß § 14 
Abs. 3 ALSAG unterzogen wurden.  
 
Gemäß unserer stichtagsbezogenen Abfrage unter www.altlasten.gv.at weist die bewertungs -
gegenständliche Liegenschaft keine Abfallablagerungen oder Untergrundverunreinigungen aus.  
 
Auftragsgemäß wurde keine Baugrunduntersuchung durchgeführt bzw. veranlasst. Wir gehen davon 
aus, dass sich auf dem Bewertungsgegenstand keine Materialien befinden, die auf einer 
höherwertigen Deponie als einer Baurestmassendeponie zu entsorgen sind. Ein späteres Aufscheinen 
solcher Substanzen kann eine erhebliche Auswirkung auf den Wert der Liegenschaft haben und würde 
eine Berichtigung des Gutachtens nach sich ziehen.  
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NATURGEFAHREN  
 
 
Laut unserer Abfrage bei HORA (Natural Hazard Overview & Risk Assessment Austria) sind die 
Naturgefahren für die gegenständliche Liegenschaft in einem Radius von 50 Meter laut HORA Pass 
wie folgt einzuschätzen: 
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Quelle: www.hora.gv.at; Bearbeitung: EHL 

 
 

Wir gehen davon aus, dass das Ergebnis der durchgeführten HORA -Abfrage keinen wertrelevanten 
Einfluss auf den Marktwert der Immobilie hat. 
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LÄRMKARTE  
 
 
Die Lärmkartierung und der Umfang der Bearbeitung ist in der EU-Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 
2002/49/EG) geregelt. Die Karten dienen als Grundlage für die Lärmbekämpfung auf europäischer 
und lokaler Ebene. In den strategischen Lärmkarten ist die Lär mbelastung des vorangegangenen 
Kalenderjahres darzustellen. Die Lautstärken sind dabei wie folgt zu interpretieren:  
 
55 bis 60 d B:  Entspricht der Lautstärke eines normalen Gesprächs, Radio/TV in Zimmerlautstärke.  
60 bis 65 d B:  Entspricht einer lauten Unterhaltung, Rufen. 
65 bis 70 d B:  Entspricht dem Geräuschpegel in einem Großraumbüro.  
70 bis 75 d B: Entspricht einem Fön oder Staubsauger in 1 m Entfernung.  
ab 75 d B:  Entspricht starkem Straßenverkehr.  
 
 

STRASSENVERKEHR  

 
Diese Karte zeigt den über Tag, Abend und Nacht gemittelten Lärmpegel von Hauptverkehrsstraßen 
in 4 m Höhe über Boden. Erfasst sind Straßen in der Zuständigkeit der Bundesländer sowie 
Autobahnen und Schnellstraßen. Für den Abend und die Nacht sind Zuschläg e enthalten. In den 
Ballungsräumen sind alle Straßen berücksichtigt. Berichtsjahr 2022.  
 
Der Standort liegt im Bereich 55 bis 65 dB. 
 
 

SCHIENENVERKEHR  

 

Diese Karte zeigt den über Tag, Abend und Nacht gemittelten Lärmpegel von Haupteisenbahn -
strecken und Straßenbahnen in 4 m Höhe über Boden. Für den Abend und die Nacht sind Zuschläge 
enthalten. In den Ballungsräumen sind alle Eisenbahnstrecken berücksichti gt. Berichtsjahr 2022.  
 
Gemäß Kartierung liegt keine Lärmbelastung durch Schienenverkehr vor.  
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 Quelle: https://www.laerminfo.at/; Bearbeitung: EHL   
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LIEGENSCHAFT SBESCHREIBUNG  
 
 
Auf der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft wurde ursprünglich um das Jahr 1896 (Quelle: 
Häuser-Kataster J. Wolfgang Satzberg) ein Straßen- und Hoftrakt errichtet, welcher in den Folgejahren 
umgestaltet und baulich erweitert wurde. 
 

 
Quelle: Häuser Kataster | J. Wolfgang Salzberg; Bearbeitung: EHL 

 
Zum Bewertungsstichtag umfasst der Straßentrakt Kellergeschoß/Souterrain, Erdge -
schoß/Hochparterre, drei Obergeschoße und ausgebautes Dachgeschoß. Der Hoftrakt weist 
Erdgeschoß, zwei Obergeschoße und ausgebautes Dachgeschoß auf. Die nicht bebaute Fläche ist 
befestigt.  
 
Die Fassaden sind glatt verputzt, die Fenster sind einflügelige Kunststofffenster mit Oberlichten. Das 
Haustor ist seitens der Redtenbachergasse situiert und als zweiflügelige Holztüre mit Glaseinsatz 
ausgeführt.  
 
Der Eingangsbereich ist mit Gußbelag versehen, das allgemeine Stiegenhaus des Straßentraktes ist 
mit Fliesenbelag ausgeführt. Die Wände und Deckenuntersichten sind verputzt und gemalt. Die 
vertikale Erschileßung erfolgt über eine halbgewendelte Massivtreppe bzw. ist ein nachträglich 
zugebauter Personenaufzug vorhanden. Eine Torsprechanlage ist installiert . 
 
 

BEWERTUNGSGEGENSTAND  
 
Gemäß Nutwertgutachten  vom 27.01.2009 (TBZ 1698/2010) sind die Magazine I bis III sowie der 
Arbeitsraum im Hofgebäude situiert.  
 
Das Hofgebäude ist über den Straßentrakt erschlossen. Die Fassaden sind glatt verputzt, die Fenster 
des Stiegenhauses sind als Glasziegel ausgeführt, die weiteren  sind einflügelige Kunststofffenster mit 
Isolierverglasung.  
 
Die vertikale Erschließung der Geschoße erfolgt über eine halbgewendelte Massivtreppe, ein 
Personenaufzug ist nicht vorhanden. Der Boden ist mit Fliesen - bzw. Gussbelag ausgeführt, die 
Wände und Deckenuntersichten sind verputzt und gemalt.  
 
Das Satteldach mit Dachflächenfenstern ist hart gedeckt und als Pultdach ausgeführt.  
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Im Erdgeschoß sowie in den zwei Obergeschoßen bestehen je Stockwerk drei Gästezimmer sowie 
Badezimmer und Toilette. Im Dachgeschoß sind eine Küche sowie ein Gästezimmer und Badezimmer 
vorhanden. Im Erdgeschoß besteht weiters ein Technikraum mit Gas -Zentralheizung. 
 
Die Gästezimmer und Erschließungswege sind mit Fliesen ausgeführt, die Wände und 
Deckenuntersichten sind verputzt und gemalen. Die Sanitärräume sind mit Fliesenbelag ausgeführt 
und die Badezimmer verfügen über jeweils zwei Waschbecken und zwei bzw. drei Duschen. Die Küche 
im Dachgeschoß ist mit einer Abwasch und mobilen Herdplatten ausgestattet.  
 
 

VER- UND ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN  
 
Wir gehen davon aus , dass sämtliche Anschlüsse, wie Wasserver - und Abwasserentsorgung, Gas, 
Kanal, Strom und Telefon vorhanden sind.  Gemäß Augenschein erfolgt die Beheizung zentral via 
Gaskessel mittels Radiatoren.  
 
 

BAU- UND ERHALTUNGSZUSTAND  
 
Der Bau- und Erhaltungszustand des Gebäudes kann aufgrund des äußeren Augenscheins anlässlich 
der Besichtigung insgesamt als gut und dem Alter entsprechend bezeichnet werden. Wesentliche 
strukturelle oder mechanische Schäden konnten nicht festgestellt werd en. Dem Baualter 
entsprechende Abnutzungserscheinungen sind jedoch feststellbar.  Es wird darauf hingewiesen, dass 
im Straßentrakt nur das allgemeine Stiegenhaus begangen werden konnte, das Kellergeschoß sowie 
der schlüssel -gesperrte Personenaufzug waren nicht zugänglich.  
 
Der Hoftrakt weist ebenfalls einen insgesamt guten Erhaltungszustand auf, die Räumlichkeiten sind 
einfach ausgeführt, im Bereich des Badezimmers im 1. Obergeschoß sind Feuchteschäden sichtbar, 
die Metalleinfassungen im Dachbereich sind bereichsweise instan dzusetzen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass anlässlich der Besichtigung nur stichprobenartig die Gästezimmer besichtigt 
werden konnten, im Dachgeschoß wurde nur die Küche begangen. Die östliche und südliche 
Feuermauer konnte in Ermangelung von Zutrittsmögli chkeiten auf Anrainerliegenschaften nicht 
besichtigt werden. 
 
Wir halten ausdrücklich fest, dass im Zuge der Befundaufnahme lediglich eine stichprobenartige, 
augenscheinliche Besichtigung vorgenommen wurde. Eine eingehende Prüfung des bautechnischen 
Zustandes, insbesondere hinsichtlich Konstruktion, Statik, Haustechn ik oder etwaiger verdeckter 
Mängel, war nicht Gegenstand dieser Verkehrswertermittlung und wurde daher nicht durchgeführt. 
Der gegenständlichen Bewertung wird somit die Annahme zugrunde gelegt, dass sich das 
Bewertungsobjekt in einem konsensgemäßen und ord nungsgemäßen, dem Alter und der Nutzung 
entsprechenden bautechnischen Zustand befindet und keine wertrelevanten Mängel vorliegen. 
Sollten jedoch bauliche, technische oder sonstige Mängel – gleich welcher Art – bestehen oder 
nachträglich bekannt werden, beh alten wir uns vor, dass in diesem Fall gegebenenfalls ein 
gesondertes bautechnisches Gutachten einzuholen ist und die vorliegende Verkehrswertermittlung 
entsprechend zu überprüfen bzw. neu zu erstellen wäre. 
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ENERGIEAUSWEIS  
 
Seit 1.12.2012 ist bei Verkauf, Verpachtung oder Vermietung von Gebäuden oder Nutzungsobjekten 
(Wohnung, Geschäftsräumlichkeit oder sonstige selbständige Räumlichkeit) ein Energieausweis 
vorzulegen und auszuhändigen, welcher zwingend Angaben über die Gesam tenergieeffizienz gem. 
der jeweils anwendbaren Umsetzung der Richtlinien 2010/31 EU, des Gebäudes aufweisen muss.  
 
Für die gegenständliche Liegenschaft wurde durch die zuständige Hausverwaltung W.Rest Realitäten  
Gesellschaft m.b.H. ein Energieausweis der Sanchez de la Cerda Bausachverständigen GmbH vom 
13.10.2020  übermittelt. 
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GEBÄUDEZERTIFIKAT  
 

Für die gegenständliche Liegenschaft liegt kein Gebäudezertifikat hinsichtlich Nachhaltigkeit (z.B. 
LEED / BREEAM / DGNB / ÖGNI / klima:aktiv) vor.  
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NUTZFLÄCHE | BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN  
 
Gemäß zu TBZ 5729/1997 verbücherter Entscheidung der Magistratsabteilung der Stadt Wien  
MA 50 vom 27.12.1995 (GZ MA 50 – Schli 1/95) weisen die bewertungsgegenständlichen Anteile 
nachfolgende Nutzflächen auf:  
 

 
Quelle: Grundbuch; Bearbeitung: EHL 

 
 
In der zu TBZ 1698/2010 verbücherter Vereinbarung über das Wohnungseigentum und teilweisen 
Aufhebung und Neubegründung desselben aus dem Jahr 2010 sind folgende Informationen enthalten: 
 

 

 
Quelle: Grundbuch; Bearbeitung: EHL 
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Gemäß dem bei der zuständigen Baubehörde ausgehobenen Planbestand von 1896 sind im 
Erdgeschoß und in den zwei Obergeschoßen Magazine situiert. Laut Planbestand aus dem Jahr 1927 
ist im Dachgeschoß der Arbeitsraum lokalisiert.  
 
Mit behördlichem Bescheid vom 11.02.1997 zu GZ MA37/16 -Redtenbachergasse 6/119/66 wurde 
die bauliche Umgestaltung zu Gästezimmern bewilligt. Nachfolgend ist ein Ausschnitt des Bescheides 
abgebildet. 
 

 
Quelle: Bauakt; Bearbeitung: EHL 
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Laut grundbücherlich einverleibte r Entscheidung der Magistratsabteilung der Stadt Wien MA 50   
(TBZ 5729/1997) weisen die bewertungsgegenständlichen WE -Anteile eine Gesamtnutzfläche von 
rund 167 m² auf.  
 

 
Quelle: Grundbuch; Bearbeitung: EHL 

 
 

Die gemäß Planbestand ausgewiesenen Flächen der WE -Anteile betragen gesamt rund 198 m².  
 

 
Quelle: Bauakt; Bearbeitung: EHL 

 
 

Der Bewertung wird die Nutzfläche gemäß verbüchertem Nutzwertgutachten zu Grunde gelegt. 
 
Das vorliegende Flächenausmaß wurde auf Plausibilität überprüft, jedoch auftragsgemäß nicht 
ausgemessen. Eine Gewähr für die exakte Richtigkeit kann nicht übernommen werden.  
 
 
  

Bezeichnung Nutzfläche

Magazin I 35,75 m²

Magazin II 23,10 m²

Magazin III 53,56 m²

Arbeitsraum 54,39 m²

Gesamt 166,80 m²

Bezeichnung Erdgeschoß 1. Obergeschoß 2. Obergeschoß Dachgeschoß

Gästezimmer 12,06 m² 11,38 m² 11,51 m²

Gästezimmer 12,72 m² 11,91 m² 11,91 m²

Gästezimmer 11,87 m² 12,11 m² 11,80 m²

Gang 12,19 m² 9,37 m² 9,43 m²

Bad 8,77 m² 5,44 m² 5,43 m² 5,36 m²

WC 1,80 m² 1,48 m² 1,48 m²

Technik

Küche 13,88 m²

Frühstückszimmer 16,39 m²

59,41 m² 51,69 m² 51,56 m² 35,63 m²

198,29 m²
Gesamt
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BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, RÜCKLAGE, VORAUSSCHAU  
 
Die aktuelle Vorschreibung der Bewirtschaftungskosten an den Eigentümer der gegenständlichen 
WE-Anteile beträgt wie folgt: 
 

 
Quelle: Hausverwaltung; Bearbeitung: EHL 

 
 
Wir weisen auf die Bildung einer angemessenen Rücklage gemäß § 31 WEG 2022 hin. Demnach hat 
die monatliche Vorschreibung der Rücklage zumindest € 1,12/m² Nutzfläche zu betragen, 
ausgenommen sind Wohnungseigentumsgemeinschaften, die bereits eine besonders h ohe Rücklage 
angespart haben, im Falle einer kürzlich zurückliegenden Neuerrichtung bzw. durchgreifenden 
Sanierung des Gebäudes sowie Reihen - oder Einzelhausanlagen, wenn die Erhaltungspflicht auf die 
Wohnungseigentümer überwälzt ist. 
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Die zuständige Hausverwaltung W. Rest Realitäten  Gesellschaft m.b.H  hat nachfolgende Unterlagen 
übermittelt: 
 

➢ Protokoll der letzten Eigentümerversammlung vom 16.10.2025  
➢ Stand der Reparatur-Rücklage  
➢ Jahresvorschau 202 6 

 
Gemäß diesen Unterlagen beträgt der Stand der Reparatur Rücklage per  31.12.2025 rund € 87.700.  
 
Laut vorliegenden Informationen sind keine Maßnahmen, welche über die laufende Instandhaltung 
hinausgehen, geplant.  
 
Wir weisen darauf hin, dass uns über die Reparaturrücklage hinausgehende, etwaige anfallende 
Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungskosten nicht bekannt sind und im gegenständlichen Fall nicht 
berücksichtigt wurden. Wir weisen darauf hin, dass es zu Änderung en des Verkehrswertes kommen 
kann und eine neuerliche Bewertung erforderlich ist, sollte es zu Instandsetzungen kommen, welche 
die vorhandene Rücklage übersteigen.  
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BESTANDSSITUATION  

 
Der grundbücherliche WE -Eigentümer hat uns einen Mietvertrag sowie die aktuelle Vorschreibung 
überlassen, welche nachfolgende abgebildet werden . 
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Quelle: Liegenschaftseigentümer; Bearbeitung: EHL  
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FORDERUNGEN  
 
 
Nachfolgende Informationen hinsichtlich offener Forderungen liegen uns vor. Es wird darauf 
hingewiesen, dass kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht.  
 
 

BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN  

 
Nachfolgend abgebildeter Kontoauszug per 24.02.2026 wurde durch die zuständige Hausverwaltung 
zur Verfügung gestellt: 
 

 
Quelle: Hausverwaltung; Bearbeitung: EHL 
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In dem überlassenen Protokoll der Wohnungseigentümerversammlung vom 16.10.2025 ist in Punkt 
Finanzgebarung folgendes festgehalten:  
 

 
Quelle: Hausverwaltung; Bearbeitung: EHL 
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PLANUNTERLAGEN   
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FOTODOKUMENTATION  
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W E R T E R M I T T L U N G  
 
 

METHODIK  
 
Das Wertermittlungsverfahren wird nach den Grundsätzen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 
1992, Bundesgesetzblatt 150, vom 19.03.1992 BgBl. 150 durchgeführt. Ziel ist die Ermittlung des 
Verkehrswertes von 118/1703 WE -Anteilen an der gegenständlichen Liegenschaft  wie folgt: 
 
 
Bewertungsgrundsatz 
 

 

§ 2. (1) Sofern durch Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts anderes bestimmt wird, ist der 

Verkehrswert der Sache zu ermitteln. 

 (2) Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise 

im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

 (3) Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen 

haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

 

 
Allgemeine Regeln für die Bewertung 
 

 

§ 3. (1) Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen 

Stand der Wissenschaft entsprechen. Als solche Verfahren kommen insbesondere 

das Vergleichswertverfahren (§ 4), das Ertragswertverfahren (§ 5) und das 

Sachwertverfahren (§ 6) in Betracht. 

 

 
Wahl des Wertermittlungsverfahrens 
 

 

§ 7. (1) Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nichts anderes anordnen, hat der 

Sachverständige das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den 

jeweiligen Stand der Wissenschaft und die im redlichen Geschäftsverkehr 

bestehenden Gepflogenheiten zu beachten. Aus dem Ergebnis des gewählten 

Verfahrens ist der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen 

Geschäftsverkehr zu ermitteln. 

 (2) Sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden (§ 3 Abs. 

2), so ist aus deren Ergebnissen der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse 

im redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln. 
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Die gegenständliche Wertermittlung berücksichtigt im Besonderen:  
 
➢ alle Informationen die wir vom Auftraggeber oder Dritten in schriftlicher und mündlicher Form 

erhalten haben 
➢ die Ergebnisse der Befundaufnahme vom 27. Februar 2026  
➢ die Lage am Realitätenmarkt zum Stichtag  

 
Die Bewertung ist stichtagsbezogen. Aktuelle Marktdaten weisen zum Bewertungsstichtag auf eine 
verhaltene Marktaktivität unter erschwerten Rahmenbedingungen hin. Es wird sohin auf die 
Bedeutung des Stichtagsprinzips explizit hingewiesen. Eine Überprüfung d er Marktverhältnisse kann 
in kürzeren Abständen erforderlich sein. Eine Veränderung der Ertragslage oder der 
Marktverhältnisse erfordert eine neue Bewertung, bezogen auf einen neuen Stichtag.  
 
Für die gegenständliche Bewertung ziehen wir das Ertragswertverfahren zur Ermittlung des 
Verkehrswertes heran.  
 
 

ERTRAGSWERTVERFAHREN  
 
Das Ertragswertverfahren ist laut Liegenschaftsbewertungsgesetz wie folgt definiert:  
 

 

§ 5  

 (1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung 

des für die Zeit nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder 

erzielten Reinertrags zum angemessenen Zinssatz und entsprechend der 

zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln (Ertragswert). 

 

 (2) Hiebei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung 

der Sache tatsächlich erzielt wurden (Rohertrag). Durch Abzug des 

tatsächlichen Aufwands für Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung der 

Sache (Bewirtschaftungsaufwands) und der Abschreibung vom Rohertrag 

errechnet sich der Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuziehen, 

soweit sie nicht bereits bei der Kapitalisierung berücksichtigt 

wurde. Bei der Ermittlung des Reinertrages ist überdies das 

Ausfallswagnis und auf allfällige Liquidationserlöse und 

Liquidationskosten Bedacht zu nehmen. 

 

 (3) Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von 

Aufzeichnungen nicht erfaßbar oder weichen sie von den bei 

ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Erträgen ab, 

so ist von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung 

der Sache nachhaltig hätten erzielt werden können, und dem bei einer 

solchen Bewirtschaftung entstehenden Aufwand auszugehen; dafür können 

insbesondere Erträge vergleichbarer Sachen oder allgemein anerkannte 

statistische Daten herangezogen werden. 

 

 
Beim Ertragswertverfahren wird ausgehend von der nachhaltig erzielbaren Monatsmiete der 
Jahresreinertrag ermittelt und auf die Restnutzungsdauer mit einem marktüblichen 
Liegenschaftszinssatz und dem sich daraus ergebenden Kapitalisierungsfaktor hochgerechn et. Der 
Jahresreinertrag wird aus dem Jahresrohertrag abzüglich den vermieterseitig zu tragenden 
Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie einem Abschlag für Leerstehungsrisiko ermittelt.   
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Der Rechengang ist somit wie folgt:  
 

Rohertrag der Liegenschaft (Mieterträge und dergl.)  
- Bewirtschaftungskosten (Instandhaltung etc.)    
=  Reinertrag der baulichen Anlagen 
x Vervielfältiger 
+/ - Sonstige Zu - und Abschläge      
 Ertragswert der Liegenschaft  
 
Im gegenständlichen Fall wird aufgrund der langen Restnutzungsdauer von einer Trennung von Grund 
und Gebäude abgesehen und das vereinfachte Ertragswertverfahren angewendet .  
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BEWERTUNGSANSÄTZE | ERTRAGSWERTVERFAHREN  
 
 

ROHERTRAG  
 
Der Rohertrag der Liegenschaft ergibt sich aus den nachhaltig erzielbaren Mietzinseinnahmen, 
welche über die Restnutzungsdauer als konstant angenommen werden.  
 
Die bewertungsgegenständlichen WE -Anteile sind als Gesamtes befristet (Vertragsablauf laut 
Mietvertrag 30.11.2032) vermietet. Die zum Stichtag aktuelle Vorschreibung beträgt netto € 5.000. - 
und umfasst den Hauptmietzins, den Mietzins für mitvermietete Einr ichtungsgegenstände sowie 
Betriebskosten und sonstige laufende Abgaben.  Unter Berücksichtigung der aktuellen 
Betriebskosten-Vorschreibung der Hausverwaltung in Höhe von € 357,97 beträgt der Netto -
Hauptmietzins (inklusive Möbelmiete) rund € 4.642,00. Dies e ntspricht monatlich € 28,00 je m² und 
Nutzfläche (laut Nutzwertgutachten). 
 
Dieser vertragliche Mietzins ist als „overrent“ zu klassifizieren, sohin über dem angemessenen 
Marktniveau liegend. Aufgrund dessen wird für die Wertermittlung nicht der vertraglich vereinbarte  
Mietzins, sondern der, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen marktübliche , Netto-
Hauptmietzins angesetzt.  
 
Für die WE-Einheiten wird ein Netto-Hauptmietzins in Höhe von € 7,00 je m² und Monat angesetzt. 
Diese angeführte Miete  verstehen sich exklusive gesetzlicher Umsatzsteuer und auf die Mieter 
umlegbarer Betriebskosten. Diese Werte werden aufgrund der Lage des Objektes, der Ausstattung, 
der aktuellen Marktsituation sowie der gesetzlichen Rahmenbedingungen als nachhaltig erzielbar 
angesehen.  
 
 

NICHT UMLAGEFÄHIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN  
 
Die nicht-umlagefähigen Bewirtschaftungskosten sind regelmäßig und nachhaltig anfallende Kosten, 
die bei der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Immobilie entstehen und nicht auf die Mieter 
überwälzt werden können. Dazu zählen die Instandhaltungskosten, das M ietausfallswagnis sowie 
nicht umlagefähige Verwaltungs- und Betriebskosten.  
 
Instandhaltungskosten  sind Kosten, die durch Beseitigung von baulichen Schäden aus Abnutzung, 
Alterung und Witterungseinflüssen und für die Sicherstellung einer langfristigen Vermietbarkeit im 
ordnungsgemäßen und ortsüblichen Zustand entstehen. In der gegenständlichen Bewertun g wird für 
Instandhaltungskosten ein Betrag von € 14,00/m² Nutzfläche jährlich angesetzt.  
 
Das Mietausfallwagnis  wird aufgrund der Lage, der Ausstattung und der Konfiguration des Objektes, 
etc. festgelegt und deckt das Wagnis einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche 
Mietrückstände entstehen, sowie das Risiko der Leerstehung zwischen zwei Vermietungsperioden  
ab. Im gegenständlichen Fall berücksichtigen wir ein Mietausfallwagnis in der Höhe von 3,00 % des 
Rohertrages. 
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Zu den nicht umlagefähigen Betriebs - und Verwaltungskosten zählen jene Kosten, die nicht auf den 
Mieter umgelegt werden können und somit vom Vermieter, respektive Eigentümer der Liegenschaft, 
zu tragen sind. Für nicht umlegbare Betriebs - und Verwaltungskosten  werden 1,00 % der jährlichen 
Mieteinnahmen berücksichtigt. 
 
 

LIEGENSCHAFTSZINSSATZ  
 
Der Liegenschaftszinssatz drückt indirekt die erwartete Verzinsung eines Investors für das 
eingesetzte Kapital im Rahmen der Investition in eine Immobilie aus. Er ist somit  
 

➢ einerseits marktorientiert, basiert also auf tatsächlich erfolgten Käufen bzw. Verkäufen am 
betreffenden Teilmarkt und 

 
➢ andererseits objektspezifisch, und impliziert somit Faktoren wie Mietsteigerungspotential, 

Investitionsrisiko, Bonität der Mieter, Laufzeit der Mietverträge und die Standortgunst der 
Immobilie. 

 
Neben dem aktuellen Marktgeschehen am Immobilienmarkt und der Objektqualität werden weiters 
allgemeine wirtschaftliche und politische Faktoren, wie die Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt, und 
dergleichen berücksichtigt.  
 
Für die gegenständliche Liegenschaft setzen wir somit, unter Berücksichtigung des relevanten 
Immobilien(teil)marktes, unserer Erfahrung in der Bewertung vergleichbarer Objekte, sowie 
vorliegender Vergleichstransaktionen einen Liegenschaftszinssatz in Höhe von 3,00 % an. 
 
Zur Plausibilisierung dieses Zinssatzes verweisen wir auf die aktuellen Empfehlungen des 
Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs.  
 

 
Quelle: Sachverständige, Heft 2/2025; Bearbeitung: EHL  

 
Der Liegenschaftszinssatz stellt eine wesentliche Kenngröße im Ertragswertverfahren dar. Die aus 
dem Bewertungsergebnis resultierende Brutto -Anfangsrendite ist jedoch die zumeist am Markt 
verfügbare Kennzahl.  
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Wir stellen daher nachstehend als weitere Referenz die langjährige Entwicklung der Brutto -
Spitzenrenditen ab dem Jahr 2015 auf Basis unserer EHL Marktberichte in den Assetklassen Büro, 
Handel (Einkaufszentren, Fachmarktzentren), Wohnen-Neubau Wien und Logistik sowie die Renditen 
österreichischer Bundesanleihen (Quelle: OeNB) dar.  
 

 
Quelle: Marktberichte EHL, OeNB 

 

 
 Quelle: Marktberichte EHL, OeNB 

 
  

Assetklasse 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Büro 4,50% 4,00% 3,75% 3,50% 3,25% 3,00% 3,00% 3,50% 4,75% 4,75% 4,75%

EKZ 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00% 5,50% 5,75% 5,75%

FMZ 5,90% 5,50% 5,50% 5,00% 4,75% 4,75% 4,75% 5,00% 5,50% 5,75% 6,00%

Logistik 5,75% 5,50% 4,25% 4,00% 4,00% 6,00% 5,50% 5,25%

Wohn-Neubau (W) 4,00% 3,75% 3,50% 3,00% 3,00% 2,85% 3,50% 4,25% 4,25% 4,00%

UDRB 0,41% 0,04% 0,18% 0,33% -0,09% -0,31% -0,26% 1,28% 3,00% 2,77% 2,76%
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RESTNUTZUNGSDAUER  
 
Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist der Zeitraum, in dem die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden können. Im gegenständlichen Fall setzen wir die Restnutzungsdauer aufgrund unserer 
Einschätzungen der Baulichkeiten vor Ort mit 60 Jahren an.  
 
 

VERVIELFÄLTIGER  
 
Der Vervielfältiger wird als Barwertfaktor einer jährlich nachschüssig zu zahlenden Rente aus der 
Restnutzungsdauer und dem Liegenschaftszinssatz ermittelt. Dabei wird unterstellt, dass der 
Reinertrag während der Restnutzungsdauer unverändert bleibt. Multipliziert mit dem Reinertrag ergibt 
sich sodann der Ertragswert.  
 
 
SONSTIGE ZU -/ABSCHLÄGE  
 
Zum Stichtag umfassen die WE -Anteil gemäß grundbücherlich einverleibten Nutzwertgutachten 
Magazine und einen Arbeitsraum. Die bei der Baubehörde erhobenen Pläne weisen die Nutzung 
Gästezimmer (samt Sanitärräume und Küche im Dachgeschoß) auf. Unter Berücksichtigung dieser 
rechtlichen Unsicherheit wird ein Marktabschlag in Höhe von 3 % vorgenomme n. 
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ERTRAGS WERTVERFAHREN  
 
 

 
  

EINNAHMEN FIKTIV Nutzfläche
Miete

 pro m²

Miete

 p.m.

Miete

p.a.

Nutzfläche lt. NW GUA 167 m² € 7,00/m² € 1.168 € 14.011

167 m² € 1.168 € 14.011

JAHRESROHERTRAG € 14.011

Instandhaltungskosten € 14,00 je m² Fläche -€ 2.335

Mietausfallswagnis 3,00% der jährlichen Mieteinnahmen -€ 420

nicht umlagefähige Betriebs- und Verwaltungskosten 1,00% der jährlichen Mieteinnahmen -€ 140

JAHRESREINERTRAG € 11.116

Restnutzungsdauer 60 Jahre

Liegenschaftszinssatz 3,00%

Vervielfältiger 27,676

Jahresreinertrag x Vervielfältiger (=Ertragswert) € 307.629

ERTRAGSWERT gerundet € 310.000

Marktabschlag 3,00% des Ertragswertes -€ 9.229

VERKEHRSWERT gerundet € 300.000

Rendite vom Rohertrag 4,67%

Ertragswert/m² € 1.800/m²
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G U T A C H T E N  
 

Der lastenfreie Verkehrswert von 118/1703 -Anteilen an der Liegenschaft   
 

A-1160 Wien, Arnethgasse 59 / Redtenbachergasse 6  
 

inneliegend in  
 

EZ 1217 , KG 01405 Ottakring , BG Hernals 
 

wird aufgrund der Beschreibungen und Ausführungen im Befund, der erhobenen Unterlagen und 
Informationen sowie der Lage am Realitätenmarkt zum Stichtag wie folgt festgelegt:   

 

€ 300.00 0 
(in Worten: Euro Dreihunderttausend) 

 
Für und im Auftrag der EHL Immobilien Bewertung GmbH: 

 

 

 

   
……………………………………………….  ………………………………………...  

Mag. Astrid Grantner-Fuchs, MSc MRICS  Prok. Mag.(FH) Cornelia Auer, MRICS  
G E S C H Ä F T S F Ü H R E R I N  P R O J E K T L E I T E R I N  
Allg. beeidete und gerichtlich zert.  Allg. beeidete und gerichtlich zert.  
Sachverständige für Immobilien  Sachverständige für Immobilien    
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
 
 

§ 1 Gegenstand  
 

Gegenstand dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sind die in 
der Auftragserteilung / Auftragsbestätigung dargelegten 
Aufgaben und der beschriebene Umfang des Auftrags betreffend 
die Erstellung von Gutachten, Berichten, Bewertungen und 
Stellungnahmen.  
 
Als Grund für die Beauftragung gilt ausschließlich der beauftragte 
und im Gutachten angeführte Bewertungs - und Verwendungs -
zweck. Der Auftraggeber ist verpflichtet, jegliche Änderung des 
Bewertungs- und Verwendungszweckes unverzüglich mitzuteilen. 
 
Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Ge -
schäftsbedingungen des Auftraggebers gelten nur dann, wenn 
diese seitens der EHL Immobilien Bewertung GmbH ausdrücklich 
anerkannt werden. 
 
Die Regelungen der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen” gelten 
– sofern nichts anderes ausdrücklich bestimmt ist – sowohl gegen-
über Verbrauchern als auch gegenüber Unternehmern. Unter  
einem “Verbraucher” im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen 
ist jede natürliche Person zu verstehen, die ein Rechtsgeschäft zu 
einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Ein 
“Unternehmer” ist eine natürliche oder juristische Person oder 
eine rech tsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder  
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.  
 
§ 2 Rechte und Pflichten  
 

Sämtliche Erhebungen und die Ausarbeitung von Befund und 
Gutachten werden nach den geltenden Grundsätzen, 
insbesondere dem Liegenschaftsbewertungsgesetz idgF, 
unparteiisch, objektiv und nach bestem Wissen und Gewissen 
durchgeführt.  
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH ist an keinerlei Weisungen 
des Auftraggebers gebunden, insbesondere wenn diese eine  
inhaltliche Unrichtigkeit des Gutachtens zur Folge hätten.  
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH ist berechtigt, auf eigene 
Kosten qualifizierte Subunternehmer zu beauftragen. Jede Person, 
die an der Durchführung der Leistungen beteiligt ist, muss über 
eine geeignete Qualifikation verfügen.  
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH ist kein Vertreter oder Mit -
arbeiter des Auftraggebers, und wird sich auch nicht als solcher 
darstellen.  
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH treffen nur gegenüber dem 
unmittelbaren Auftraggeber Pflichten, nicht jedoch gegenüber 
Dritten. 
 
§ 3 Bewertungsstandards  
 

Die Gutachten der EHL Immobilien Bewertung GmbH werden nach 
den Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992, 
BGBl. 1992/150 erstellt, bzw. gemäß den Bewertungsstandards 
der RICS.Es wird, wenn nicht anders angeführt, der Verkehrswert 
gemäß § 2 Abs  2 LBG ermittelt: „Verkehrswert ist der Preis, der 
bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen 
Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann“.  

Sofern das Gutachten zu Finanzierungszwecken dient, wird 
explizit darauf hingewiesen, dass der Verkehrswert gemäß § 2 Abs 
2 LBG nicht dem „Immobilienwert“ bzw. „Property Value“ gemäß 
Art. 229 (1) CRR III (Verordnung (EU) 2024/1623) entspricht. Bei 
auftragsgemäßer Ermittlung anderslautender Wertbestimmungen 
erfolgt im Gutachten eine entsprechende Erläuterung sowie 
Kalkulation auf Basis der jeweils anzuwendenden, anerkannten 
Standards.  
 
§ 4 Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht Verkehrswert 
– Verkaufserlös 
 

Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht gem. ÖNORM B 
1802 -1:2022 -03: Angesichts der Unsicherheit einzelner in die 
Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der 
Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen und 
Annahmen zu treffen, ist das Er gebnis der Bewertung keine mit 
mathematischer Exaktheit feststehende Größe. Der Gutachter hat 
jedoch nach bestem Wissen einen eindeutigen Wert anzugeben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert bzw. 
andere ermittelte Werte (z.B. Mietzi ns, Pachtentgelt, steuerliche 
Werte, etc.) nicht bedeuten, dass ein entsprechender Preis auch 
bei gleichbleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, 
insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist, einer 
stichtagsbezogenen Betrachtungsweise unterliegen und nur 
durch Vornahme adäquater Vermarktungsmaßnahmen sowie 
unter Berücksichtigung eines angemessenen Verwertungs -
zeitraumes erzielt werden können. (Die Kurzfristigkeit der 
Verwertung nach Exekutionsordnung, bei der eben der für die 
Immobilie ad äquate Verkaufszeitraum fehlt, ist durch einen 
geringeren Ausrufpreis berücksichtigt).  
 
Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass Änderungen der wirt -
schaftlichen Rahmenbedingungen oder im Finanzbereich (z.B.  
Kapitalmarktzinsen, Verbraucherpreisindizes, etc.) bereits 
kurzfristig zu massiven Verkehrswertänderungen von Immobilien 
führen können. Zur Berücksichtigung solcher Umstände müssen 
Gutachten regelmäßig, d.h. spätestens nach einem Jahr (oder 
auch in kürzeren Abständen), aktualisiert werden, widrigenfalls die 
EHL Immobilien Bewertung GmbH keinerlei Haftung für den 
ausgewiesenen Verkehrswert übernimmt. 
 
Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt unter der Annahme, 
dass die Liegenschaft geldlastenfrei übergeben wird. Es wird 
davon ausgegangen, dass allfällige im Lastenblatt des 
Grundbuches eingetragene Pfandrechte im Zuge einer 
Transaktion durch den Verkäufer gelöscht werden. 
Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann 
Berücksichtigung, wenn sie der EHL Immobilien Bewertung GmbH 
bekannt gegeben wurden. Erfolgt dies nicht, basiert der 
ausgewiesene Wert auf der Annahme, dass keine 
außerbücherliche Rechte und Lasten vorlieg en. 
 
Erfolgt die Ausfertigung des Gutachtens auftragsgemäß vor dem 
Bewertungsstichtag, wird die Bewertung unter der besonderen 
Annahme eines gleichbleibenden Immobilienmarktes zwischen 
Ausfertigungsdatum und Stichtag erstellt. Weiters wird von einem 
unveränderten Bau - und Erhaltungszustand sowie einer 
unveränderten Bestands- und Ertragssituation ausgegangen.  
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§ 5 Mitwirkungspflicht des Auftraggebers  
 

Die Gutachtenserstellung erfolgt ausschließlich aufgrund der vom 
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen und den  
schriftlich übermittelten Informationen, sowie den von der EHL 
Immobilien Bewertung GmbH erhobenen und im Gutachten ange-
führten Unterlagen und Grundlagen. Der Auftraggeber verpflichtet 
sich, sämtliche, zum Bewertungsstichtag aktuellen, und für die 
Gutachtenerstellung notwendigen und erforderlichen Unterlagen 
vollständig, rechtzeitig und unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
EHL Immob ilien Bewertung GmbH ist berechtigt, sich auf die zur 
Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen zu verlassen 
und ist nicht dafür verantwortlich, diese zu bewerten oder deren 
Richtigkeit zu überprüfen.  
 
§ 6 Erhebungen, Grundlagen und Unterlagen für die Bewertung 
 

Der Wertermittlung werden die Umstände zugrunde gelegt, die im 
Rahmen einer üblichen, ordnungsgemäßen und angemessenen  
Erforschung des Sachverhaltes, vor allem bei der örtlichen 
Besichtigung, erkennbar sind oder sonst bekannt geworden sind.  
 
Eine Einsichtnahme in die Urkundensammlung des zuständigen 
Grundbuchsgerichtes ist nicht Gegenstand der Bestandsauf -
nahme. 
 
Eine Einsichtnahme in den Flächenwidmungs - und Bebauungsplan 
bei der zuständigen Behörde ist nicht Gegenstand der Bestands -
aufnahme. Diesbezüglich werden nicht rechtsverbindliche Aus -
künfte eingeholt. 
 
Eine Abfrage der digitalen Katastermappe (DKM) wird durchge -
führt. Es wird darauf hingewiesen, dass die darin dargestellten 
Grenzen in der Natur nicht überprüft werden. 
 
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH nimmt keinerlei 
Bodenuntersuchungen hinsichtlich Verunreinigungen, 
Kontaminationen, Bodenmechanik, Standfestigkeit, etc vor, diese 
sind auch nicht Gegenstand der Bewertung. Wenn der 
Auftraggeber eine Aussage über Verunrein igungen oder 
Kontaminationen wünscht, so ist schriftlich eine gesonderte 
Bodenuntersuchung bei entsprechend qualifizierten Unternehmen 
oder Sachverständigen in Auftrag zu geben.  
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Zugang zum Bewertungs -
gegenstand zu ermöglichen.  
 
Die Beschreibung der Baulichkeiten bezieht sich auf dominante 
Ausstattungsmerkmale. Einzelne Bauteile können hiervon ab - 
weichen. 
 
Eine Einsichtnahme in den Bauakt der Liegenschaft bei der  
zuständigen Baubehörde ist nicht Gegenstand der 
Bestandsaufnahme. Eine detaillierte Prüfung der baubehördlichen 
Genehmigungen, der Konsensmäßigkeit und der rechtmäßigen 
Nutzung von Objekten wird nicht durchgeführt. Eine Überprüfung 
der öffentlich -rechtlichen Bestimmungen einschließlich 
Genehmigungen, Widmungen, Abnahmen, Auflagen und 
dergleichen bezüglich des Bestandes und der Nutzung baulicher 
Anlagen erfolgt nicht.  

Es wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Bauführungen im 
Einklang mit der jeweils gültigen Bauordnung durchgeführt 
wurden und die Räumlichkeiten allen relevanten gesetzlichen 
Regelungen entsprechen, einschließlich der Bestimmungen über 
Brand- und Scha llschutz.  
 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, über alle ihm bekannte Mängel 
und Schäden an Gebäuden, ihm bekannte oder von ihm vermutete 
Verunreinigungen (Kontaminationen), sowie sonstige Besonder -
heiten der Immobilie unverzüglich und vollständig zu informieren. 
 
Es ist explizit nicht Gegenstand des Auftrages ein Ausmaß der 
Flächen zu erstellen (aussagekräftige Flächenaufstellungen 
werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt). Flächen -, 
Raum- oder sonstige Maße werden aus den übergebenen 
Unterlagen übernommen un d dem Augenschein nach 
plausibilisiert. Eigene Vermessungen durch die EHL Immobilien 
Bewertung GmbH sind nicht Gegenstand des Auftrages. Eine 
Haftung für die Richtigkeit der übernommenen Maße wird daher 
nicht übernommen und wird ausdrücklich ausgeschlossen .  
 
Detaillierte Untersuchungen des Bau - und Erhaltungszustandes 
werden nicht durchgeführt. Zerstörende Untersuchungen werden 
nicht ausgeführt, weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile 
und Baustoffe auf Auskünften des Auftraggebers und vorgelegten 
Unterlagen oder Vermutungen beruhen. 
 
Bei der Bewertung baulicher Anlagen werden keine 
Baustoffprüfungen vorgenommen, sowie keine Bauteilprüfungen 
oder Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen 
und Einrichtungen durchgeführt. Für nicht offenkundige und/oder 
versteckte Schäden u nd Mängel, welche bei einer im üblichen 
Rahmen durchgeführten Besichtigung nicht sofort und 
unmittelbar ersichtlich sind, insbesondere in nicht zugänglichen 
Gebäudeteilen, hinter Mobiliar, etc., wird keine Haftung 
übernommen. Faktoren, welche nur bei einer  längeren Nutzung 
des Objektes feststellbar sind, werden nicht berücksichtigt.  
 
Elektrische, sanitäre und sonstige Einrichtungen und Anlagen so -
wie sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen werden nicht auf ihre 
Funktionsfähigkeit überprüft, deren ordnungsgemäße Funktion 
wird bei der Bewertung vorausgesetzt. Weiters wird angenommen, 
dass  diese Anlagen dem Stand der Technik entsprechen. Die 
technischen Ausstattungen und Einrichtungen sind in den  
Gutachten nur insofern berücksichtigt, als diese den 
unmittelbaren Bestandteilen des Gebäudes zuzuordnen sind. Das 
vorhandene Inventar, Einrichtu ngsgegenstände und sonstige 
Fahrnisse werden nicht mitbewertet. 
 
Eine rechtliche Prüfung von Kaufverträgen, Mietverträgen, Pacht -
verträgen, sonstigen Nutzungsverträgen, von Bewirtschaftungs -
verträgen, von Nebenvereinbarungen, außerbücherliche Rechte 
und Lasten der Wohnungseigentumsobjekte und dgl. ist nicht 
Gegenstand des Auftrages.  
 
Die der Bewertung zu Grunde liegenden Mietverträge werden 
keiner rechtlichen Prüfung unterzogen. In der Bewertung gehen 
wir davon aus, dass die vertraglich vereinbarten Mietzinse 
werthaltig sind und die darin enthaltenen Wertsicherungs -
vereinbarungen rechtlich durchsetzbar sind.  
 
Währungsbeträge werden in Euro angegeben, Flächenmaße in 
Quadratmeter. 
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Alle in der Bewertung angegebenen monetären Größen verstehen 
sich, wenn nicht explizit anders angegeben, ohne Umsatzsteuer.  
 
Sollten sich einzelne Unterlagen oder Informationen als nicht voll -
ständig oder unzutreffend herausstellen oder weitere Umstände, 
wie z.B. die Vorlage von neuen Informationen und Grundlagen auf-
treten, die für die Wertermittlung relevant sind, so behält sich die 
EHL Immobilien Bewertung GmbH eine Rücknahme und/oder 
Ergänzung bzw. Änderung und Anpassung des Gutachtens vor.  
 
Erbringt der Auftraggeber Mitwirkungen nicht, nicht rechtzeitig 
oder nicht in der vereinbarten Weise, so sind die hieraus 
entstehenden Folgen, wie etwa Verzögerung oder Mehraufwand, 
vom Auftraggeber zu tragen.  
 
§ 7 Hilfskräfte  
 

Die EHL Immobilien Bewertung GmbH verpflichtet sich, in der Gut-
achtenerstellung nur entsprechend qualifiziertes Personal einzu -
setzen. Jedes Gutachten wird im Vier -Augen-Prinzip durch 
zertifizierte Gutachter geprüft. Sofern es für die Durchführung des 
Auftrags jedoch notwendig ist, kann die EHL Immobilien 
Bewertung GmbH nach eigenem Ermessen Hilfskräfte für 
entsprechende Hilfstätigkeiten heranziehen.  
 
§ 8 Terminvereinbarung 
 

Die Terminvereinbarung erfolgt schriftlich im Zuge der Auftragser-
teilung. 
 
Wartet EHL Immobilien Bewertung GmbH auf die Mitwirkung des 
Auftraggebers oder ist diese sonst an der Leistungserbringung un -
verschuldet verhindert, so gelten Terminvereinbarungen und  
Leistungsfristen um die Dauer der Behinderung samt einer 
angemessenen Anlaufzeit nach Wegfall der Behinderung als 
verlängert. 
 
§ 9 Verschwiegenheit  
 

Sämtliche Informationen, Urkunden und Unterlagen, die die EHL 
Immobilien Bewertung GmbH vom Auftraggeber oder von Dritten 
im Zusammenhang mit der Gutachtenserstellung erhält und der 
Inhalt des Gutachtens selbst werden vertraulich behandelt. Die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der EHL Immobilien Bewertung 
GmbH sind im Rahmen ihrer Tätigkeit dazu verpflichtet, die ihnen 
anvertrauten persönlichen und geschäftlichen Geheimnisse nicht 
an Dritte weiterzugeben. Eine Offenbarung der anvertrauten 
Geheimnisse ist nu r dann zulässig, wenn dies aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist, oder der Auftraggeber 
ausdrücklich von der Schweigepflicht entbunden hat.  
 
§ 10 Unabhängigkeit  
 

Die EHL Immobilien Bewertung GmbH erstellt sämtliche 
Gutachten, Berichte, Bewertungen und Stellungnahmen 
unabhängig, objektiv und unparteiisch im Sinne nationaler und 
internationaler Standesregeln und Bewertungsstandards.  

§ 11 Urheberrecht  
 

Der Auftraggeber darf das von ihm in Auftrag gegebene Gutachten 
nur zu dem in der Auftragserteilung festgelegten Zweck 
verwenden. Jede über diesen Zweck hinausgehende Verwertung, 
insbesondere die Weitergabe an Dritte, Vervielfältigung und 
Veröffentlichung des Gutachtens, auch in Teilen, bedarf der 
ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung der EHL Immobilien 
Bewertung GmbH. Das gilt auch für die teilweise oder gänzliche 
mündliche Weitergabe, sowie unabhängig davon, ob EHL 
Immobilien Bewertung GmbH namentli ch erwähnt wird, oder 
nicht. Der EHL Immobilien Bewertung GmbH steht das 
ausschließliche und exklusive Urheberrecht an den von ihr 
erstellten Gutachten, sowie den im Zuge der Tätigkeiten, 
Erhebungen und Recherchen erstellten Fotodokumentationen, 
Grafiken, etc., zu.  
 
Soweit der Auftraggeber das Gutachten verwenden darf, ist es 
untersagt, Änderungen, Bearbeitungen oder Ergänzungen 
vorzunehmen. 
 
§ 12 Vergütung  
 

Das Honorar entspricht den lt. Anbot schriftlich getroffenen 
Vereinbarungen. Die EHL Immobilien Bewertung GmbH kann 
Vorauszahlungen für die geforderten bzw. beauftragten 
Leistungen und Aufwendungen verlangen. Die Höhe der 
Vorauszahlung ist im Zuge der Auft ragserteilung zu vereinbaren. 
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH ist berechtigt, erst nach 
Eingang der Vorauszahlung tätig zu werden.  
 
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH hat einen Anspruch darauf, 
die ihr entstandenen Aufwendungen, die für die Erstellung des 
Gutachtens notwendig sind, dem Auftraggeber in Rechnung zu 
stellen. Das volle Honorar wird mit Überreichung des Gutachtens 
(üblicherweise Übermittlung in pdf -Format per Email; Papieraus -
fertigungen nach gesonderter Vereinbarung) im Original an den 
Auftraggeber oder einer von ihm benannten Person fällig. Bereits 
bezahlte Vorauszahlungen sind in Abzug zu bringen.  
 
Für Beratungsleistungen oder Zusatzaufwendungen, welche nicht 
im ursprünglich beauftragten Auftragsumfang enthalten sind, 
werden 150 Euro pro angefangene halbe Stunde, 100 Euro pro 
angefangene Stunde für die Fahrt - und Reisezeiten sowie 
Kilometergeld von 0 ,50 Euro pro km (alle Beträge verstehen sich 
netto zzgl. 20% Ust.) verrechnet.  
 
Wenn das Ergebnis des Gutachtens nicht den Vorstellungen des 
Auftraggebers entspricht, so befreit ihn dies nicht von der Pflicht 
zur Bezahlung des vereinbarten Honorars. Die Leistungen sowie 
sonstigen Auslagen, die die EHL Immobilien Bewertung GmbH in 
Rech nung stellt, unterliegen der derzeit gültigen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. 
 
Das Gutachten steht bis zur vollständigen Bezahlung des 
Honorars unter Eigentumsvorbehalt der EHL Immobilien 
Bewertung GmbH. 
 
Ein Aufrechnungsrecht steht dem Auftraggeber gegenüber EHL 
Immobilien Bewertung GmbH nur wegen unbestrittener oder 
rechtskräftig festgestellter Forderungen zu.  
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§ 13 Fälligkeit des Honorars  
 

Das Honorar ist mit dem Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. 
Der Rechnungsbetrag ist sofort und ohne jeden Abzug zu 
bezahlen. Bei nicht fristgerechter Bezahlung der Honorarnote hat 
der Auftraggeber für den Schaden einzustehen, der der EHL 
Immobilien Bew ertung GmbH dadurch entstanden ist. Bei 
Zahlungsverzug werden die gesetzlichen Verzugszinsen sowie 
Mahnspesen verrechnet. 
 
§ 14 Haftung  
 

EHL Immobilien Bewertung GmbH haftet nur bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist – 
ausgenommen bei Personenschäden – in jedem Fall 
ausgeschlossen.  
 
Aus Versicherungsgründen ist die Haftung der EHL Immobilien 
Bewertung GmbH zudem für Schäden aus der Gutachtenstätigkeit 
und unabhängig vom Verkehrswert der Immobilie auf die abge -
schlossene Haftungssumme (Nachweis gegen gesonderte Aus -
kunft) beschränkt. S ofern der Auftraggeber einen höheren 
Haftungsrahmen wünscht, hat er dies bei der Beauftragung 
schriftlich bekannt zu geben und die dafür anfallenden 
Versicherungskosten zu übernehmen.  
 
Sofern nicht im konkreten Schadensfall die gesetzlichen 
Gewährleistungs- und Haftungsfristen kürzer sind, haftet der 
Auftragnehmer für jedwede Vertragsverletzung nur auf die Dauer 
von einem Jahr, gerechnet ab Übergabe des Gutachtens.  
 
Eine Haftung der EHL Immobilien Bewertung GmbH Dritten gegen-
über ist in jedem Fall ausgeschlossen. Der Auftraggeber hält dies -
bezüglich die EHL Immobilien Bewertung GmbH von jeglichen 
Haftungs- und sonstigen Ansprüchen Dritter schad - und klaglos. 
Das Guta chten entfaltet keinerlei Schutzwirkung zugunsten 
Dritter.  
 
Soweit der gegenständliche Haftungsausschluss gesetzlich nicht 
zulässig ist, gelten subsidiär die gegenständlichen Haftungsbe -
schränkungen jedenfalls auch gegenüber Dritten.  
 
Dritte können jedenfalls keine Ansprüche stellen, die über einen 
allfälligen Anspruch des Auftraggebers hinausgehen.  
 
Stellungnahmen, Desktop -Bewertungen, etc. entsprechen nicht 
dem LBG. Jegliche Haftung der EHL Immobilien Bewertung GmbH 
ist daher ausgeschlossen.  
 
Der Auftraggeber kann im Zusammenhang mit dieser 
Vereinbarung keinerlei Ansprüche gegen Mitarbeiter, Beauftragte, 
Geschäftsführer oder Berater der EHL Immobilien Bewertung 
GmbH persönlich geltend machen.  
 
§ 15 Kündigung, Stornierung – Zurücklegung des Auftrages  
 

Eine Kündigung oder Stornierung des Gutachtenauftrags ist nur 
aus wichtigem Grund möglich. Die Kündigung hat schriftlich zu er -
folgen. Bei einer ungerechtfertigten, d. h. nicht durch EHL 
Immobilien Bewertung GmbH veranlassten oder zu vertretenden 
Kündigung durch den Auftraggeber schuldet dieser das verein -
barte Honorar.  

Als wichtiger Kündigungsgrund gilt, wenn die EHL Immobilien 
Bewertung GmbH in grober Weise gegen die ihr obliegenden 
Verpflichtungen verstößt und diesen trotz konkreter Abmahnung 
nicht innerhalb angemessener Frist beendet.  
 
Wenn sich im Zuge der Gutachtenstätigkeit ergibt, dass für die 
EHL Immobilien Bewertung GmbH bei Auftragserteilung nicht 
erkennbare Befangenheitsgründe oder sonstige, die objektive 
Bearbeitung beeinträchtigende Gründe vorliegen, ist die EHL 
Immobilien Bewe rtung GmbH berechtigt, den Auftrag sofort 
zurückzulegen. Dies gilt auch, wenn sich im Zuge der Bearbeitung 
ergibt, dass der Umfang des Auftrages Bereiche betrifft, für 
welche die EHL Immobilien Bewertung GmbH nicht die 
notwendige Sachkenntnis hat. Diesfall s hat die EHL Immobilien 
Bewertung GmbH nur Anspruch auf den angefallenen Aufwand.  
 
§ 16 Daten und Werbung  
 

Im Hinblick auf den Datenschutz wird auf 
https://www.ehl.at/datenschutz/  verwiesen. 
 

Die EHL Immobilien Bewertung GmbH ist, jederzeit widerrufbar, 
berechtigt, die Geschäftsbeziehung zu dem Auftraggeber 
und/oder Vertragsgegenstand als Referenz, z.B. im Rahmen von 
Ausschreibungen, heranzuziehen.  
 
§ 17 Geldwäschebestimmungen  
 

Die EHL Immobilien Bewertung GmbH ist gesetzlich verpflichtet, 
Aufzeichnungen über ihre Auftraggeber zu führen und deren 
Identität zu verifizieren. Bei Verdacht der Geldwäsche besteht 
eine gesetzliche Meldepflicht an die Behörden. EHL Immobilien 
Bewertung GmbH wird versuchen, die Daten ihrer Auftraggeber 
elektronisch zu überprüfen, wozu auch die Identifizierung ihrer 
Muttergesellschaft, Hauptgesellschafter, wirtschaftlichen 
Eigentümer und Geschäftsführer gehört.  
 
Anlassbezogen wird EHL Immobilien Bewertung GmbH ihre 
Auftraggeber nach bestimmten Ausweisdokumenten fragen, um 
den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen.  
 
Der Auftraggeber wird EHL Immobilien Bewertung GmbH auf Auf -
forderung diese Informationen umgehend zur Verfügung stellen, 
um EHL Immobilien Bewertung GmbH zu ermöglichen, die Dienst-
leistung zu erbringen. EHL Immobilien Bewertung GmbH haftet 
nicht gegenübe r dem Auftraggeber oder Dritten für 
Verzögerungen oder Nichterfüllung der Dienstleistungen, die 
durch die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten entstehen.  
 
§ 18 Währung  
 

Die im Angebot genannte Währung ist, wenn nicht anders 
definiert, EURO. 
 
§ 19 Änderungen, Ergänzungen und mündliche Nebenabreden   
 

Änderungen, Ergänzungen und mündliche Nebenabreden 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für 
Änderungen oder Ergänzungen dieser Klausel.  

  

https://www.ehl.at/datenschutz/
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§ 20 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht  
 

Erfüllungsort ist Wien. Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitig -
keiten aus oder im Zusammenhang mit der gegenständlichen  
Vereinbarung ist ausschließlich das für 1010 Wien sachlich 
zuständige Gericht.  
 
Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich österreichischem 
Recht unter Ausschluss des UN -Kaufrechts und der Verweisnor -
men. 
 
§ 21 Schlussbestimmungen  
 

Falls eine Bestimmung dieser AGB aufgrund gesetzlicher  
Regelungen nichtig ist, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmung 
nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen können durch solche 
ersetzt werden, die dem gewollten Zweck am nächsten kommen 
und gesetzlich zulässig sind. Die Vertragsparteien verpflichten 
sich zu r Annahme einer solchen Ersatzbestimmung. Änderungen 
oder Nebenabreden zu diesen AGB haben schriftlich zu erfolgen.  

 
 

§ 22 Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte  
 

(1) Für Verträge zwischen der EHL Immobilien Bewertung GmbH 
und Verbrauchern gelten die zwingenden Bestimmungen des 
Verbraucherrechtes (insb. KSchG etc.).  

 
(2) Anstelle von § 12 ist auch im Fall von grober Fahrlässigkeit die 

Haftung von EHL Immobilien Bewertung GmbH nicht be -
grenzt. 

 
(3) Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so 
kann für eine Klage gegen ihn nach den §§  88, 89, 93 Abs.  2 
und 104 Abs.  1 JN nur die Zuständigkeit eines Gerichtes be -
gründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der ge -
wöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt. 
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